
 
 

  

  GEGENNERERAALLEESS     

UUNNIIVVEERRSSIITTÄÄTTSSKKRRANANKKEENHNHAAUSUS     

IN IN HHERERAAKLKLIIONON  

GENERALES                             

UNIVERSITÄTSKRANKENHAUS IN 

HERAKLION   

Anschrift: Kreuzung Vouton Stavrakion  

Voutes, Heraklion Kreta                                       

Postfach: 1352 PLZ: 711 10             

Telefonzentrum: +30 2813402111           

Fax:+30  2810542064 

 

 Site Web: http://www.pagni.gr 

Jeder andere Anspruch auf Zahlung ist gesetz-

widrig und sie müssen dies unmittelbar verkla-

gen, damit die erforderliche Verfahren in Gang 

gesetzt werden. 

  

DDRINGENDERINGENDE  EEINWEISUNGINWEISUNG  

Die Einweisung, wird am Tag eines Bereit-

schaftsdienstes des Krankenhauses, von der 

Abteilung für Notfälle durchgeführt. 

Nach ihrer Ankunft, müssen sie beim Sekre-

tariat der Abteilung für Notfälle erscheinen, 

wo die Eintragung ihrer Angaben erfolgt 

und Sie eine Patientenkarte erhalten. 

Nachfolgend werden sie vom Arzt der sich 

im Bereitschaftsdienst befindet, in der ent-

sprechenden Praxis -im Bezug auf ihr Leiden

- untersucht. Wenn ihre Einweisung im Kran-

kenhaus als erforderlich betrachtet wird, 

stellt der Arzt die Einweisungskarte aus, die 

nachfolgend mit dem Siegel des Sekretariats 

der Abteilung für Notfälle vermerkt werden 

muss.  

 

 

ININFFOORRMMAATTIIOONNEENN  

ÜÜBBEERR    

DDIIE E   

EEIINNWWEEIISSUUNNGG    
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EEININWWEEIISSUUNGNGSSVVERERFFAAHHRRENEN  

  IIM M KKRRANANKKEENNHHAAUSUS     
  

 

 Ihre Einweisung im Krankenhaus kann: 

Geplant/ geregelt sein   

Dringend (Am Tag eines Bereitschaftsdienstes 

im Krankenhaus) sein 

 

GGEPEPLLAANNTETE  EEIINNWWEEIISSUUNNGG   

Die geplanten Einweisungen werden von der 

Empfangsabteilung der Patienten durchgeführt, 

die sich im Erdgeschoss befindet. 

Die Einweisung kann direkt nach einer ärztli-

chen Untersuchung im Rahmen einer ambulanten 

Behandlung stattfinden oder sie kann an einem 

anderen festgesetzten Zeitpunkt geplant werden. 

Am festgesetzten Datum ihrer Einweisung müs-

sen sie unbedingt folgendes vorlegen:  

1. «PASS DES PATIENTEN»  

Auf diesem Formular, welches ihnen der be-

handelnde Arzt geben wird, müssen von ihm alle 

erforderlichen Angaben auf dem Schein 

«Einweisungskarte» ausgefüllt sein, damit ihre 

Einweisung von der Empfangsabteilung fortge-

führt werden kann.  

  

Die Einweisungskarte muss unbedingt die 

Unterschrift und den Stempel des behan-

delnden Arztes tragen.  

2. KRANKENVERSICHERUNGSPASS / NACHWEIS 

DER VERSICHERUNGSFÄHIGKEIT 

3. SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER  

  

 AAM M GGEEPPLLAANNTTEM EM DDAATTUM UM IIHRERHRER  EEIIN-N-

WWEEIISSUUNNGG..............::    

 Erscheinen sie in der Empfangsabteilung, 

wo sie vom zuständigem Angestellten be-

treut werden (Je nach der Klinik wo sie ein-

gewiesen werden).  

In der Empfangsabteilung sind die Kliniken 

eingetragen die im Zuständigkeitsbereich 

jener Begrüssungsstelle liegen (Schalter).   

 Nachdem die Kontrolle der Angaben von der 

Empfangsabteilung abgeschlossen ist, be-

kommen Sie das Formular des Patienten zu-

rück, das sie während ihrer Behandlung be-

gleitet und das sie an der Empfangsabteilung 

mit ihrem Entlassungsschein abgeben.  

 

  

    

  

  

WWENNENN  SIESIE  BEIBEI  EINEMEINEM  KRANKENVERSICHERUNGSTRÄ-KRANKENVERSICHERUNGSTRÄ-

GERGER  VERSICHERTVERSICHERT  SINDSIND::  

 Die Kosten ihrer Behandlung werden vom Ver-

sicherungsträger, bei dem sie versichert sind, 

getragen.  

Der Versicherungspass wird während ihrer Be-

handlung im Krankenhaus von der Empfangsab-

teilung einbehalten und Sie bekommen ihn, 

nach der Ausstellung ihres Entlassungsschei-

nes, zurück.  

  

  

WWENNENN  SIESIE  NICHTNICHT  BEIBEI  EINEMEINEM  KRANKENVERSICHE-KRANKENVERSICHE-

RUNGSTRÄGERRUNGSTRÄGER  VERSICHERTVERSICHERT  SINDSIND::    

 Nach ihrer Ankunft in der Empfangsabteilung, 

müssen sie eine ehrenwörtliche Erklärung 

über die Anerkennung der Kosten ausfüllen, 

gemäss dieser, Sie für die finanzielle Regelung 

ihrer Behandlung verantwortlich sind.  

  Die Behandlungskosten gestalten sich auf-

grund der geltenden Preisliste, die für die öf-

fentlichen Krankenhäuser festgesetzt wurde, 

gemäss des jeweiligen Regierungsblattes.   

Die Zahlung erfolgt nur an der Empfangsab-

teilung der Patienten und es folgt die Aus-

stellung der entsprechenden Quittung, die sie 

für ihre Steuererklärung benutzen können.  
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Wenn sie Privatversichert sind, bezahlen sie 

persönlich die Kosten ihrer Untersuchungen an 

der Abteilung des Patientenempfangs und sie 

wenden sich danach, mit der Quittung für 

Dienstleistungen und einem ärztlichen Gut-

achten, an ihrem Versicherungsträger oder 

wenn sie selbst die Kosten ihrer Untersuchun-

gen nicht tragen können, dann muss ihr Versi-

cherungsträger-nachdem er natürlich über ihre 

Ankunft im Krankenhaus informiert wurde- 

unbedingt vor ihrer Entlassung dem Kranken-

haus schriftlich die Zahlung ihrer Behand-

lungskosten gewähren (tel.: +30 2810392765, 

fax: +30 2810375318) . 

 Zum Schluss, falls sie Privatmann sind oder 

keine Bescheinigung über die Führung einer 

Krankenversicherung einreichen -Aktive-

(Gesundheitspass, europäische Karte E111 

usw.), wenn sie im Krankenhaus ankommen 

um sich untersuchen zu lassen, aber auch im 

Fall wo sie nicht die nötigen Voraussetzungen 

erfüllen und nicht die gesetzlichen Unterlagen  

und Bescheinigungen besitzen zur kostenfreien 

Durchführung der paraklinischen Untersuchun-

gen, müssen sie selbst ihre Behandlungskosten 

an der Abteilung des Patientenempfangs zahlen.  

 

   

AnweAnweiissununggeen n zzuurr    
DDeecckkunungg  vvoonn    

BBeehhanandldlununggsskkoosstetenn  &&  
PPararaaklkliininisscchheenn    

UntersuchunUntersuchunggenen         
  
 

AAn Ausländisn Ausländiscchehe  
PPatatieientnten &en &  

iihhrere  BegleiBegleitter er  

Vielen Dank für ihr Verständnis und 
die gute Zusammenarbeit. 

 
Wir stehen ihnen zur Verfügung für 

jede weitere Erläuterung. 
 

Von der Empfangsabteilung der  
Patienten  

http://www.pagni.gr/�


 Wenn sie europäische Bürger sind und eine euro-

päische Versicherungskarte besitzen (E111) 

werden sie gebeten diese bei der Empfangsabtei-

lung vorzulegen, spätestens bis zu ihrer Entlas-

sung.   

 Wenn  sie  Privatversichert  sind,  haben  sie  die  

Möglichkeit  entweder  selbst  ihre Behandlungs-

kosten zu zahlen und mit der Quittung und 

dem ärztlichen Gutachtensich an ihrem Versi-

cherungsträger zu wenden oder wenn sie nicht in 

der Lage sind selbst für ihre Kosten aufzukom-

men, dann muss unbedingt ihr privater Versiche-

rungsträger -nachdem er natürlich über ihre 

Ankunft im Krankenhaus informiert wurde- vor 

ihrer Entlassung dem Krankenhaus schriftlich die 

Zahlung der Behandlungskosten gewähren (tel. 

+30 2810392765, fax: +30 2810375318) .  

 Zum Schluss, falls sie Privatmann sind und nicht 

von einem offiziellem Versicherungsträger ge-

deckt werden oder nicht rechtzeitig (spätestens 

bis zu ihrer Entlassung) ihr Gesundheitspass, 

oder die europäische Versicherungskarte (E111) 

oder ein anderes offizielles Dokument – Nachweis 

dass sie einen Krankenversicherung träger – Akti-

ven- besitzen, vorlegen, aber auch im Fall wo sie 

nicht die nötigen Voraussetzungen erfüllen und 

nicht die gesetzlichen Bescheinigungen für kos-

tenfreien Behandlung besitzen, müssen sie selbst 

ihre Behandlungskosten an der Abteilung des Pati-

entenempfangs zahlen.  

LiebeLiebeLiebe   BesucheBesucheBesucherrr,,,      

H erzlich willkommen und wir wünschen 

ihnen schnelle Besserung. Nachfolgend 

geben wir ihnen einige Hinweise im Be-

zug auf die Verschuldnungsweise der Behandlungs-

kosten und der paraklinischen Untersuchungen, die 

sie hier durchführen. 

Bitte lesen sie die Hinweise sorgfältig durch, zur 

ihrer Erleichterung aber auch zum ordnungsgemäs-

sen Betrieb der Empfangsabteilung und unserer 

Buchhaltung. 

Wenn sie in irgendeine Klinik unseres Krankenhau-

ses eingewiesen werden, müssen sie wissen, dass 

im Bezug auf die Bezahlung ihrer Behandlungskos-

ten, sich folgende Möglichkeiten bieten:  
 

 Wenn sie in Griechenland ansässig sind und 

einen staatlichen Versicherungsträger besitzen 

(z.b E.O.P.P.Y, IKA, OGA, TEBE, BEHÖRDENKASSE  

usw.), werden sie gebeten, ihr Gesundheitspass 

mit ihrer Einweisungskarte bei der Empfangsab-

teilung vorzulegen und spätestens bis zu ihrer Ent-

lassung. 

We n n  s i e  e i ne n  F ü r s o r g e a u s w e i s 

(Bedürftigkeitsausweis) besitzen oder eine Be-

scheinigung sozialen Schutzes aus humanisti-

schen Gründen usw. oder ein Schein für Antrag 

auf politisches Asyl und wenn sie die als Flüchtlin-

ge von den zuständigen Behörden anerkannt wur-

den, müssen sie die entsprechende Bescheinigung 

bei der Empfangsabteilung vorlegen und spätes-

tens bis zu ihrer Entlassung. 

Wenn sie das Krankenhaus besuchen um paraklini-

sche Untersuchungen durchzuführen müssen sie 

wissen, dass die Zahlung ihrer Behandlungskosten 

folgendermassen durchgeführt werden kann: 

Wenn sie in Griechenland ansässig sind und ei-

nen staatlichen Versicherungsträger besitzen z.b   

E.O.P.P.Y, IKA, OGA usw., werden sie gebeten, 

am Tag ihrer Ankunft im Krankenhaus um ihre 

Untersuchungen durchzuführen, ihr Gesundheits-

pass mit den entsprechenden elektronischen ärztli-

chen Überweisungen der durchzuführenden Unter-

suchungen, bei der Empfangsabteilung einzurei-

chen.  

Wenn sie einen Fürsorgeausweis 

(Bedürftigkeitsausweis) oder eine Bescheinigung 

sozialen Schutzes aus humanistischen Gründen 

usw. oder ein Schein für Antrag auf politisches 

Asyl besitzen und wenn Sie als Flüchtlinge von 

den zuständigen Behörden anerkannt wurden, 

sind Sie verpflichtet am Tag ihrer Ankunft um die 

Untersuchungen durchzuführen, die entsprechen-

den Unterlagen bei der Empfangsabteilung vorzu-

legen.  

Wenn sie europäische Bürger sind und  eine eu-

ropäische Versicherungskarte besitzen (E111) 

werden sie gebeten, am Tag wo sie ankommen um 

die Untersuchungen durchzuführen, diese bei der 

Empfangsabteilung vorzulegen.  


